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vr Inhalt .
abgestellt ; doch nehmen die ritterschaftlichen Admini¬
stratoren wieder ihre Stellen in dem Collegio ein , und
die Stande zahlen den Emdern die versprochenen 6ooocr
Gulden aus . § . 4 . Fataler Proceß der Landschaft mit
Eiesbert von dem Berge . § . 5 . Der Graf und die
Stande stellen bei dem Reichshofrath den Proceß wider
Emden an . § . 6 . Hierüber beschweren sich die Emder
bei den General -Staaten . § . 7 . In dem Haag wird
an einem Vergleich gearbeitet .

Dritter Abschnitt.
§ . i . Graf Enno Ludwig entschließt sich , den Für «

sienstand nachzusuchen . § . 2 . Der Kaiser gewährt diese
Bitte , und ernennet ihn zum Rcichsfürsten . Emro
Ludwig wird also zwar der erste Fürst von Ostfries¬
land , tz . z . erhalt aber keinen Sitz und Stimme auf
der Fürstenbank . § . 4 . Der Freiherr von Kuchhausen
halt den Reichsschluß wegen des von den Untcnhanen
dem Landesherrn zur Unterhaltung der Besatzungen zu
entrichtenden Beitrages auf Ostfriesland nicht anwend¬
bar , und prokcstirt dawider . § . 5 . Fernere Verhand¬
lungen in dem Haag über die Mißhelligkeiten des Für -
sten und der Stande mit Emden . K. 6 . und 7 . Die
General - Staaten nehmen das Liquidations - Geschäfte
zwischen Emden und den Standen vor , moderiren die
Emder Federung und erkennen auf Verminderung der
Emder Garnison . K. 8 - Die Stände tragen ihre
Schuld an Emden ab .

Vierter Abschnitt.
§ . i . Die Sponfalien zwischen dem Fürsten und der

Prinzessin von Oranien werden aufgehoben , tz. 2 . Der
Fürst vermählt sich mit der Gräfin Justin » Sophia
von Barby . § . z . Die Gcneralstaaken geben den Stän¬
den den zu Abfindung des Grafen von Mannsfeld ge¬
leisteten Vorschuß nach , und bedingen sich wegen ande -
rer Anlehen billige Termine . § . 4 . Verhandlung über
tim ostfriesische Landes .Defension bei dem Ausbruch ei-
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